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Satzungsänderungsantrag 5
Potentielle Stimmenübermacht einzelner Träger begrenzen

Der Bundesvorstand beantragt, § 7 Mitgliederversammlung, Abs. 3, Nr. 1 der 
Satzung um einen Satz zu ergänzen:

Ergänzung des § 7 Mitgliederversammlung, Abs. 3, Nr. 1 um den Satz:
Mitgliedsgruppen,  die  denselben Träger  haben oder Träger  von fünf  und 
mehr Mitgliedsgruppen sind, können nicht mehr als insgesamt 10 Stimmen 
wahrnehmen.

Bisheriger Wortlaut § 7 Mitgliederversammlung, Abs. 3, Nr. 1:
(3)  In  der  Mitgliederversammlung  sind  alle  Vollmitglieder  des 
Jugendnetzwerks Lambda entsprechend den folgenden Regelungen 
stimmberechtigt:

1.  Mitgliedsgruppen:  Jede  Mitgliedsgruppe  besitzt  zwei 
Stimmen.

Geänderter Wortlaut § 7 Mitgliederversammlung, Abs. 3, Nr. 1:
(3)  In  der  Mitgliederversammlung  sind  alle  Vollmitglieder  des 
Jugendnetzwerks Lambda entsprechend den folgenden Regelungen 
stimmberechtigt:

1.  Mitgliedsgruppen:  Jede  Mitgliedsgruppe  besitzt  zwei 
Stimmen.  Mitgliedsgruppen,  die  denselben  Träger  haben 
oder  Träger  von  vier  und  mehr  Mitgliedsgruppen  sind, 
können  nicht  mehr  als  insgesamt  10  Stimmen 
wahrnehmen.

Begründung:
Die  Ergänzung  dient  dazu,  eine  übermäßige  Konzentration  von 
Stimmrechten  bei  einzelnen  Trägern  zu  verhindern.  Ohne  eine  solche 
Begrenzung  könnten  wenige  Träger  durch  eine  Vielzahl  angeschlossener 
Mitgliedsgruppen  unverhältnismäßig  großen  Einfluss  auf  Entscheidungen 
der  Mitgliederversammlung ausüben.  Die  Regelung  stellt  sicher,  dass  die 
Willensbildung  im  Verein  ausgewogen  bleibt  und  die  Vielfalt  der 
Mitgliedsgruppen  angemessen  repräsentiert  wird.  Dadurch  werden 
demokratische  Strukturen  gestärkt  und  ein  fairer  Interessenausgleich 
gefördert. Und auch junge Stimmen werden gestärkt, da die erste Stimme 
von Mitgliedsgruppen auch von Delegierten über 27 Jahren wahrgenommen 
werden kann.


